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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1984

Norm

StGB §41

Rechtssatz

Die begründete Aussicht, daß ein Angeklagter auch bei einer das gesetzliche Mindestmaß unterschreitenden

Freiheitsstrafe keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde, kann auch durch eine gleichzeitige

Anstaltseinweisung nach § 21 Abs 2 StGB gewährleistet sein.
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